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RS OGH 1993/2/1 1Bkd3/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1993

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 H

RL-BA 1977 §8

Rechtssatz

Gibt ein Rechtsanwalt eine ihm als Verteidiger des Angeklagten zugestellte Anklageschrift an einen Dritten weiter, ehe

sie Gegenstand der Erörterung in der Hauptverhandlung gewesen ist, so muß er sich jedenfalls davon überzeugen, daß

dieser Dritte nicht darin als Zeuge beantragt worden ist.
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